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52 „DER FOURIER" 1928

Begehren um Dispensation,
Nachholen versäumten Dienstes.

(Aus der Verordnung vom 3. November 1908.)

JfepeHsaitiOK ' Begehren .um Dispensation von ei-
nem bevorstehenden Dienste sind von Offizieren direkt
an die entscheidende Amtsstelle, von Unteroffizieren,
Gefreiten, Soldaten und Rekruten an die kantonale
Militärbehörde zu richten.

Dispensationshegehren aus Gesundheitsrücksichten
sind vor. Offizieren, höhern Unteroffizieren bis und
mit dem Wachtmeister, und im übrigen von Dienst-
Pflichtigen, deren Chargen in Stäben und Einheiten
nur vereinzelt vorkommen, cor dem Diensteintritt,
begleitet von verschlossenem Arztzeugnis und Dienst-
hüchlein, einzureichen.

Stützt sich ein Dispensationshegehren auf andere
als Gesundheitsgründe, so ist es vor Beginn des Diens-
tes schriftlich und begleitet von amtlichem Gutachten
und dem Dienstbüchlein der zuständigen Militärbehör-
de einzureichen.

UersÖMmfer Dienst ist nachzuholen, und zwar in
der Regel innert Jahresfrist und durch Dienst gleicher
Art und in gleichem Umfange. Nichtausexerzierte Re-
kruten haben so vjele ganze Diensttage nachzuholen,
als sie — sei es durch frühere Entlassung oder wäh-
rend des Dienstes durch besondern Urlaub oder wegen
Krankheit oder Bestrafung — den Dienst versäumt
haben. Beträgt die Dienstversäumnis im ganzen hoch-
stens sechs Tage, so unterbleibt die Nachholung. Ein
Wiederholungskurs ist ganz nachzuholen, sofern die
Entlassung oder Versetzung ins Spital im Laufe der
sechs ersten Tage erfolgt ist.

Rrofo/fo/föHszog.

t/er X/. vom /.V. ODoöer 792S,

j'fl inzera.

Auslosung der Anteilscheine:
Die folgenden Nummern unserer Anteilsscheine werden zur

Rückzahlung ausgelost :

Nrn. 14; 25; 44; 45; 60; 61; 60; 78; 210; 259; 264; 307;
310; 329; 336; 368; 374,

Anträge der Sektionen.
a) Die Sektion St. Gallen beantragt Genehmigung der

Namensänderung von St. Gallen auf Sektion Ostschweiz.
Der Antrag wird vom C. V. empfohlen und von der Ver-
Sammlung genehmigt.

b) Die Sektion Zürich stellt folgende Anträge :

Der C. V. wird beauftragt, die Organisation einer gemein-
samen Exkursion aller Sektionen zur Besichtigung von mili-
täriseben Anlagen zu studieren und den Sektionen s. Z. Bericht
zu erstatten. Als Zeitpunkt wird der nächste Sommer vorge-
schlagen.

Der C. V. wird ersucht, beim 0. K.K. auf eine beschleu-

nigte Herausgabe des neuen V. R. zu dringen. Der C, P. er-
widert, dass dies bereits im Mai 1928 geschehen sei und zwar
an das E. M. D.

Dieser Antrag wird vom C. V. entgegengenommen.

Die einzelnen Sektionen sollen erneut darauf aufmerksam
gemacht werden, dass die Tabellen für den Verwaltungsdienst

(Tabelle von Hrn. Hptm. Straub) von den Sektionsvorständen
global für ihre Mitglieder angekauft werden sollten, damit
die vielen Einzel-Bezüge, die nur hohe Spesen verursachen,
vermieden werden können.

Wahl des Vorortes.
Die Sektion Bern reicht Demission ein. Nach ändert-

halbstündigem Hin und Her, wird die Demission angenommen,

Arbeitsprogramm.
Der ('. V. stellt folgendes Arbeitsprogramm zur Geneh-

niigung auf :

1. Jede Sektion hat im neuen Verbandsjahr zwei obli-
gatorische verpflegungtechnische und taktische Hebungen im Ge-
lande unter Berichterstattung an den ('. V. durchzuführen.

2. Die Sektionen sind verpflichtet, über alle Anlässe, wie-
[Hebungen, Exkursionen, Besichtigungen und Vorträge, Diskus-
sionsabende und Sektionsversammlungen dem C. V Bericht zu
erstatten. Ferner ist jeweils ein Doppel des letzten Jahres-
berichtes einzusenden.

3. Die Teilnahme an den Schweizerischen Unteroffizier-
tagen 1929 in Solothurn sei den Sektionen zu empfehlen. Die
offizielle Teilnahme des Schweizer. Fourierverbandes sei abzu-
lehnen.

Von Antrag des C. V. werden Punkt 1 und 2 genehmigt.
Die Teilnahme an den Unteroffizierstagen 1929 in Solothurm
wird offiziell beschlossen.

Festsetzung des Jahresbeitrages.
Auf Antrag des Centraikassiers wird ;ler Jahresbeitrag

auf Fr. 1.— pro Sektionsmitglied beschlossen.

Die nächste Delegiertenversammlung 1929 findet in Solo-
tlmrn statt.

Der neue C. V. wird beauftragt, auf die nächste Delegierten-
Versammlung einen Revisionsentwurf zu den Centralsta'uten vor-
zubereiten.

Organ.
Der Centraipräsident gibt Aufschluss über die Verhand-

hingen des C. V. mit der Sektion Zürich, betr. Uebernahme
ihres Organs für den Gesamtverband. Er verliest den vom
C. V. und dem Vorstand der Sektion Zürich genehmigten Ver-
tragsentwurf.

Aus der Diskussion geht hervor, dass die Angelegenheit
heute für die Beschlussfassung noch nicht reif Ist. Der V.
gibt die Mitteilung, dass er sofort nach der Delegiertenver-
Sammlung allen Sektionen ein Doppel des Vertragsentwurfes
und der A|usfiihrnngsbestimmungen zustellen werde. Die Sek-
tionen werden verpflichtet, bis zum 30. November dem alten
iC. V. definitive Antwort zugehen zu lassen, ob das Organ ge-
wünscht wird.

Selbstverständlich hat sich die Minderheit der Mehrheit
zu fügen.

Der C. V. beantragt, dass alle Sektionen in Zukunft ihr
Vereinsjshr mit dem Kalenderjahr abschließen. Grand : Ein-
heitliehkeit in allen Sektionen, Inkrafttreten des Vertrages be-
treffend dem Organ auf 1. Januar 1929. Dieser Antrag wird
einstimmig genehmigt.

Kamerad Ehrenmitglied Meyenrock verdankt die grosse Arbeit,
des abtretenden Centraivorstandes.

Arbeitsprogramm.
N o v. Besprechung der Preisarbeiten für Fourlere anläss-

lieh der miiit. Tagung vom 12. August a. c. lt. vor-
stehender Einladung.

D e z. Referat eines Beamten des Revisionsbüro des 0. K. K.
über das Rechnungswesen mit Diskussion.

vJ a n. Die Führung der Komptabiiität. 3 Kursabende, ge-
leitet von Hrn. Hptm. Straub E., Q. M.

Febr. Praktische und theoretische Orientierung über die
verschiedenen Verpflegungsarten lt. V. Pv.
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